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Komplexberatungen in den Bezirken unter Leitung der Staatlichen Plan
kommission zu Grundfragen der territorialen Entwicklung und Einord
nung der Hauptaufgaben der Strukturpolitik sowie Einarbeitung der Ent
scheidungen in die Planenlwürfe der beteiligten Betriebe, volkseigenen im August 
Kombinate und Staatsorgane 1970

Übergabe von Informationen über das Aufkommen durch die Produzen- 16. Sep
ien an die bilanzierenden Organe ' tember 1970

Einreichung der Planentwürfe und der strukturkonkreten Planunlerlagen 
(soweit zutreffend) zum Perspektivplan zur Verteidigung und Übergabe 
der Planinfermationen an die übergeordneten Organe durch die

— kleisgeleiteten Betriebe und Einrichtungen, Siädte und Gemeinden 4. Sep
tember 1970

sowie Übergabe der Kaderbedarfsanforderungen durch die Haupt- 16. Sep- 
bedarfsträger an die Bilanzorgane tember 1970

— zentralgeleiteten*** und bezirksgeleiteten Betriebe und Einrichtungen 
(einschließlich der Informationen für die perspektivische Preisplanung)

16. Sep
tember 1970

— Rite der Kreise 16. Sep
tember 1870

Durchführung der Planverteidigungen, Fertigstellung der Planenlwürfe 
und der strukturkonkreten Planunlerlagen (soweit zutreffend) in den 
WB und gleichgestellten Organen, Wirtschaftsräten der Bezirke, den 
Ministerien direkt unterstellten volkseigenen Kombinaten, Außenhandels
betrieben in Fortführung der Zusammenarbeit mit den nachgeordneten 
Betrieben und Einrichtungen bei der Ausarbeitung ihrer Planenlwürfe,
Durchführung der materiellen Biianzic: ung, Vervollständigung der eige
nen Piankonzeplionen, Vorbereitung bzw. Abschluß von vertraglichen 
Vereinbarungen mit wirtscbaftsleitenden Organen insbesondere zur Siche
rung der volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Aufgaben einschließ
lich der Aufgaben der Ob.jektplanung sowie Planberatungen mit den 
gesellschaftlichen Organen der Werktätigen zur Sicherung des Reproduk
tionsprozesses mit hoher volkswirtschaftlicher Effektivität

Ausarbeitung der Planentwürfe durch die Räte der Kreise zur Durch
setzung einer effektiven Territorialstruktur, zur Sicherung der Zielstel
lungen im Rahmen der Ob.jektplanung und der'ständigen Entwicklung 
der Arbeite- und Lebensbedingungen im Territorium

Ausarbeitung der Planentwürfe durch die Räte der Bezirke unter Be
rücksichtigung der Entscheidungen über den Einsatz dar territorialen 
Ressourcen zur Durchsetzung einer effektiven Territorialstruktur in 
Übereinstimmung mit der Entwicklung der Zweige und Bereiche sowie 
der Arbeits- und Lebensbedingungen im Territorium
Übergabe vop PI an Informationen durch die übergeordneten Organe der 
Abnehmer an die bilanzierenden Organe
Übergabe der ausgewählten Kennziffern aus den Planentwürfen der bc- 
zirksgeleiteten Industrie durch die WirtschaHsräta der Bezirke an die 
WB bzw. volkseigenen Kombinate zur Einbeziehung in die komplexe 
Planung der Industriezweige

22. Sep
tember 1970

22. Sep
tember 1970

Abstimmungen der Exporte durch die WB sowie die den Ministerien 
unterstellten’ volkseigenen Kombinate mit den Außenhandelsbetrieben 
sowie der Importe zwischen den bilanzierenden Organen und den Außen
handelsbetrieben
sowie Abstimmungen der bilanzierenden Organe mit den Hauptaufkom
mens- und Hauptbedarfslrägern sowie den Organen des Produktions- 1. Oktober 
mittel- und Konsumgütcrhandels 1970
Abstimmungen der WB und gleichgestellten Organe. Wirtschaftsräte der
Bezirke und der den Ministerien direkt unterstellten volkseigenen Kom- 1. Oktober
binate mit den Bankorganen 1970

*** Die Betriebe der volkseigenen Kombinate, die den Ministerien direkt unterstellten Betriebe, volkseigenen Kombinate und 
Einrichtungen sowie alle anderen Betriebe, volkseigenen Kombinate und Einrichtungen der zentralgeleiteten Wirtschaft übergeben 
innerhalb von lit Tagen nach der erloigien Verteidigung des Porspektivplanenlwurfs vor ihrem übergeordneten Organ Ökono
mische Planinformationcn (ÖP — T) aus ihren-, endgültigen Planentwurf an die zuständigen Räte der Bezirke bzw. Kreise.


